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MITTEILUNGEN DES GEMEINDERATS 
 

Remiger Weihnachtsbaumverkauf ohne Adventsmarkt 
 
Der Remiger Weihnachtsbaumverkauf findet am Samstag, 19. Dezember 2020 ab 14.00 Uhr bei der 
Schulanlage, Hintertrottenstrasse 4, statt. Leider kann der Anlass dieses Jahr nicht wie üblich bei der 
Firma Hinden Holzbau stattfinden. Die Weihnachtsbäume sind bis 15.30 Uhr erhältlich. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation muss dieses Jahr auf den Adventsmarkt und die musikalische Umrah-
mung verzichtet werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner werden zudem gebeten, folgende Schutz-
massnahmen einzuhalten: 
 

- Pro Familie nehmen maximal 1 – 2 Personen am Anlass teil. 
- Es gilt während dem ganzen Weihnachtsbaumverkauf eine Maskentragepflicht. Die Besucherin-

nen und Besucher werden gebeten, selber eine Maske mitzubringen. 
- Die Mindestabstandsvorschriften von 1.5 m sind zwingend einzuhalten. Die am Boden ange-

brachten Abstandsvorschriften sind zu beachten. 
- Vor Ort wird Händedesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

 
 
 

Ausbau des Remiger Stig 
 

Der Stig in Remigen erhält bis im Juni 2021 neue Bushaltestellen, ein Trottoir, Radstreifen und 
einen neuen Belag. Die Bauarbeiten wurden im Oktober 2020 in Angriff genommen.  
 

Ab dem 11. Januar 2021 muss für die Realisierung der Mauer, Werkleitungen und Strassenbauarbeiten 
im Stig der Abschnitt für den Durchgangsverkehr bis ca. Ende Juni 2021 gesperrt werden. Für den Bus-
verkehr und Radfahrer wird eigens eine Fahrgasse bereitgestellt. Die Signalisation der Umleitung finden 
Sie in der Beilage. 
 

Die Firma Meier und Söhne, Schwaderloch, wird die Arbeiten unter der Führung des Ingenieurbüros Baer-
locher Partner AG, Lengnau realisieren.  
 
 
 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDEVERWALTUNG 

 

Kehrichtabfuhr über die Weihnachts-/Neujahrstage 
 
Wie im letzten Mitteilungsblatt erwähnt, findet die Kehrichtabfuhr am Mittwoch, 23. Dezember und am 
Mittwoch, 30. Dezember 2020 wie gewohnt statt. In der Zwischenzeit wurden wir vom Entsorgungsun-
ternehmen informiert, dass der Kehricht schon morgens abgeholt wird. Deshalb bitten wir Sie, diesen 
bereits um 07.00 bereit zu stellen. Vielen Dank. 
 
 
  



 

Preisreduktion Tageskarten 
 
Der Verkauf der SBB-GA-Tageskarten ist im Zuge der Corona-Pandemie stark eingebrochen. Aus diesem 
Grund wurde beschlossen, dass die noch verfügbaren Tageskarten ab sofort bis zum Gültigkeitstag 
vom 31.01.2021 zum reduzierten Preis von CHF 25 pro Karte verkauft werden. Dieses Angebot 
gilt für alle einheimischen und auswärtigen Personen. 
 
Die Tageskarten bis am 5. Januar 2021 sind infolge Schliessung der Verwaltung bis am 23. De-
zember 2020 zu beziehen. 
 
Wir freuen uns über eine rege Nutzung des Angebots und wünschen Ihnen bereits heute eine gute Reise.  
 
 
 

WEITERE MITTEILUNGEN 
 

Neue Verkehrsregeln ab 2021  
 

Infolge der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses hat der Bundesrat per Januar 2021 Ver-
ordnungs-Anpassungen beschlossen. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:  
 

Massnahmen im rollenden Verkehr  
Neu ab 2021 gilt das Reissverschlussprinzip, wenn auf der Autobahn eine Spur abgebaut werden muss.  
 

Den vom Abbau des Fahrstreifens betroffenen Fahrzeugen muss unmittelbar vor dem Beginn der Veren-
gung abwechslungsweise der Übergang auf den benachbarten Fahrstreifen ermöglicht werden. Bei Bau-
stellen auf Autobahnen wird 150 Meter vor dem Abbau des Fahrstreifens ein sogenannter 
Andreasstreifen angebracht. Auf der Höhe dieses Andreasstreifens beginnt die Verengung, weshalb dort 
bzw. unmittelbar vor diesem Andreasstreifen der Fahrstreifenwechsel im Reissverschluss-Verkehr erfolgen 
sollte. 
 

Fahrzeuge auf der Stammachse von Autobahnen und Autostrassen geniessen Vortritt gegenüber jenen 
Fahrzeugen, die auf die Autobahn oder Autostrasse auffahren möchten. Dieser Vortritt soll weiterhin 
gelten. Stockt der Verkehr auf der Stammachse, soll aber auch bei Autobahnzufahrten der Reissver-
schlussverkehr angewendet werden. Einfahrende Fahrzeuge sollen dann bis ans Ende des Beschleuni-
gungsstreifens vorfahren und die Fahrzeuge auf der Stammachse haben ihnen unter Anwendung des 
Reissverschlussverkehrs das Einfahren auf die Autobahn oder Autostrasse zu ermöglichen. Dabei darf der 
Pannenstreifen nicht belegt werden, da dieser weiterhin für Notfälle und Pannen freigehalten werden 
muss. Das Nichtbeachten dieser Änderungen wird mit einer Ordnungsbusse geahndet. Rechtsvorbeifah-
ren im Kolonnenverkehr auf der Autobahn ist ab 2021 auch bei drei-spurigen Autobahnen mit gebotener 
Vorsicht erlaubt, Rechtsüberholen und Wiedereinschwenken bleibt verboten. 
 

Bilden einer Rettungsgasse  
Neu werden Fahrzeugführer nicht bereits bei stockendem Verkehr, sondern erst dann, wenn mit Schritt-
geschwindigkeit gefahren wird oder sich die Fahrzeuge im Stillstand befinden, verpflichtet, eine freie 
Gasse zu bilden. Die Pflicht beschränkt sich auf Autobahnen und Autostrassen. Die Gasse ist stets zwi-
schen dem äussersten linken Fahrstreifen und dem unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen zu 
bilden.  
 

Vortrittsberechtigten Fahrzeugen ist beim Wahrnehmen der besonderen Warnsignale die Strasse sofort 
freizugeben. Daraus ergibt sich, dass unter Beachtung der gebotenen Vorsicht auch von der Fahrstreifen-
einteilung abgewichen und auch auf den Pannenstreifen ausgewichen werden darf, wenn vortrittsbe-
rechtigte Fahrzeuge herannahen.  
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Massnahmen zugunsten des Langsamverkehrs  
Radfahrern ist es ab 2021 gestattet, bei entsprechender Kenn-
zeichnung, an Ampeln bei Rot rechts abzubiegen. Ausserdem dür-
fen Kinder bis 12 Jahre mit dem Fahrrad auf dem Trottoir fahren. 
Dies jedoch nur, wenn kein Radweg vorhanden ist.  
 

Massnahmen für den ruhenden Verkehr  
Parkplätze für Elektrofahrzeuge dürfen ab nächstem Jahr grün ein-
gefärbt werden, damit soll die Suche für Parkplätze mit Ladestati-

onen erleichtert werden. Ebenfalls neu eingeführt wird ein entsprechendes Symbol, welche die 
Abstellflächen kennzeichnet. Neu dürfen gebührenpflichtige Parkfelder auch auf Motorräder und schnelle 
E-Bikes ausgedehnt werden.  
 

Tempo 100 für leichte Motorfahrzeuge mit Anhänger  
Für leichte Motorfahrzeuge mit Anhänger bis 3.5 t wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 
auf 100 km/h erhöht, sofern Zugfahrzeug und Anhänger für diese Geschwindigkeit zugelassen sind.  
 

Weiterführende Informationen: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilun-
gen.msg-id-79193.html 
 
 
 

Adventsfenster 2020 und „Stern von Bethlehem“ 
 
Herzlichen Dank an die vielen Personen, welche wunderschöne Adventsfenster gestaltet haben. Gerade 
in diesem nicht ganz einfachen Jahr freut es uns besonders, dass Sie unserem Dorf einen lichterfüllten 
und farbenfrohen vorweihnachtlichen Glanz verleihen.  
 

Ein besonderer Dank geht an Frau Nadja Wernli, welche die Anmeldungen und Zuteilungen der Daten 
koordiniert hat. Gleichzeitig freut es uns, dass der Stern von Bethlehem auch im Advent 2020 wieder so 
schön geleuchtet hat. Herzlichen Dank dem „Sternenteam“ sowie dem Landeigentümer neben dem 
Wasserreservoir. 
 
 
 

Schalteröffnungszeiten über die Festtage 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt von Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit Freitag, 1. Januar 
2021 geschlossen. Gerne sind wir ab Montag, 4. Januar 2021 wieder für Sie da. In dringenden Fällen, 
namentlich Todesfälle, ist ein Mitarbeiter der Verwaltung unter der 056 297 82 80 für Sie da. 
 
 
 
  



 

GEMEINDERAT & GEMEINDEVERWALTUNG WÜNSCHEN IHNEN 
 
…weiterhin eine fröhliche und leuchtende Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Start ins 
neue Jahr. Wir hoffen, dass das Jahr 2021 uns allen wieder ein bisschen Normalität zurück bringt und 
wünschen Ihnen viel Freude, schöne Stunden und vor allem gute Gesundheit! 
 
Herzlichen Dank an alle Einwohnerinnen und Einwohner für die schöne und respektvolle Zusammenar-
beit in diesem Jahr. Ein spezieller Dank für die Einhaltung der Corona-Massnahmen und Ihre Mitarbeit 
während des Lockdowns im Frühling.  
 
Ebenfalls ein herzliches Dankeschön geht an alle Komissionsmitglieder, welche sich auch dieses Jahr 
wieder mit viel Engagement für unsere Bevölkerung und für unser schönes Dorf eingesetzt haben. Wir 
freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und viele neue Projekte im 2021.  
 
 
 

Vier Kerzen 
 
Eine Kerze für den Frieden, 
weil der Streit nicht wirklich ruht. 
 
Für den Tag voll Traurigkeiten 
eine Kerze für den Mut. 
 
Eine Kerze für die Hoffung 
gegen Angst und Herzensnot, 
wenn Verzagtsein unsren Glauben 
heimlich zu erschüttern droht. 
 
Eine Kerze, die noch bliebe 
als die wichtigste der Welt: 
eine Kerze für die Liebe,  
voller Demut aufgestellt, 
 
dass ihr Leuchten den Verirrten   
für den Rückweg ja nicht fehlt,  
weil am Ende nur die Liebe 
für den Menschen wirklich zählt. 
 
 

 
 
 
 
 
Remigen, 16. Dezember 2020 


